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Rahmenalarmplan für Ereignisse unter Beteiligung biologischer 
Agenzien 

ALLGEMEINES  

 
Biologische Agenzien sind: Mikroorganismen, einschließlich gentechnisch veränderter 
Mikroorganismen, Zellkulturen (…), die Infektionen, Allergien oder toxische Wirkung hervorrufen 
können.  
 
Auch im Landkreis Saalfeld – Rudolstadt sind Ereignisse unter Beteiligung oder Vorhandensein 
biologischer Agenzien nicht auszuschließen. Nachfolgend die vier S2-Labore im Landkreis, welche sich 
alle im Städtedreieck befinden. 
 

 

 
Städtedreieck 

 
 

Immer wieder kommt es vor, dass Transportunfälle, Arbeitsunfälle oder auch vermutete oder bestätigte 
Anschläge das Vorhandensein biologischer Agenzien bedingen. 
 
Nachfolgend haben wir an hand des Ablaufschemas die Vorgehensweise differenziert dargestellt. 
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1. Auffinden biologischer Agenzien – Verdacht eines Anschlages 
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2. Biologische Schadenslage 
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3. Unfälle mit biologischen Arbeitsstoffen 
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4. Lokale Infektion mit hochkontagiösen Erregern 
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FESTLEGUNGEN  

 
Für alle Feuerwehren mit Laboren der Stufe S 2 oder höher – ist ein Feuerwehreinsatzplan mit 
detaillierten Anweisungen für die Einsatzkräfte nach FwDV 500 erforderlich. 
 
Die Maßnahmen- und Einsatzpläne der Feuerwehren sind auf Basis dieses Rahmenalarmplanes 
umzusetzen.  
 
Die Maßnahmen- und Einsatzpläne sind nach Fertigstellung dem KBI zur Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt vorzulegen. 
 
Die Einarbeitung der Pläne der Gemeinden in das Einsatzleitsystem erfolgt nach Bestätigung durch den 
KBI. 

 

INKRAFTTRETEN  

Diese Festlegung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
Saalfeld, 16. Oktober 2014 
 
 

Thomzyk 
Kreisbrandinspektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


